
Schulordnung

Die Wetzlarer Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie hat als
wesentliche Aufgabe die Vermittlung einer musikalischen
Grund-ausbildung, die Heranbildung des Nachwuchses für
das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenfindung
und -förderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium
(studien-vorbereitende Ausbildung). Die Wetzlarer
Musikschule ist nach dem Strukturplan des Verbandes
deutscher Musikschulen (VdM), dessen Mitglied sie ist,
ausgerichtet und unterrichtet nach den entsprechenden
Lehrplänen.
Das Schuljahr der Wetzlarer Musikschule ist in Semester ein-
geteilt:

Sommersemester  (1. März - 30. September)
Wintersemester     (1. Oktober - 28. Februar)

* * * *
Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch den gesetzlichen
Vertreter auf dem Anmeldeformular der Wetzlarer Musik-
schule, das zugleich als Unterrichtsvertrag gilt.

* * * *
Die Abmeldung kann nur zum jeweiligen Semesterende
erfolgen. Sie ist spätestens sechs Wochen vorher dem
Sekretariat schriftlich einzureichen. Eine außerterminliche
Abmeldung ist nur in dringenden Fällen unter Einhaltung
e iner  sechswöch igen  Kündigungsfr ist  möglich.
Vereinbarungen mit Lehrkräften haben keine Rechtskraft.

* * * *
Die Ferien- und Feiertagsordnung der öffentlichen Schulen
gilt auch für die Wetzlarer Musikschule.

* * * *

Die Unterrichtsstunde dauert 45 bzw. 30 Minuten.

* * * *
Die Zahlung des Schulgeldes erfolgt nach der
Gebührenordnung der Wetzlarer Musikschule. Für den Unter-
richt an der Wetzlarer Musikschule ist eine Jahresgebühr zu
entrichten, die in 12 monatlichen Raten oder quartalsweise
zu zahlen ist. Bei Zahlungsverzug wird eine Mahngebühr
erhoben.

* * * *

Die Schülerin/der Schüler wird angehalten, den Unterricht
pünktlich und regelmäßig zu besuchen. Verhinderungen sind
im Sekretariat vorher mitzuteilen. Sie entbinden nicht von der
Zahlungsverpflichtung.

* * * *

In besonderen Fällen wie Krankheit, ärztlich verordnete Kur-
aufenthalte oder andere Verhinderungen der Schülerin/des
Schülers, die länger als 4 Wochen dauern, kann diese/dieser
beurlaubt werden. Die Beurlaubung muss im Voraus
beantragt werden. Für die Zeit der Beurlaubung entfällt die
Zahlung des Schulgeldes.

* * * *

Bei Unterrichtsausfall durch Verschulden der Schule, z. B.
Krankheit der Lehrkraft, erfolgt die Vertretungsregelung durch
die Schulleitung. Kann eine Vertretung seitens der Schule
nicht gestellt werden, so wird das Schulgeld ab der 3. Stunde
pro Semester anteilig zurückgezahlt. Unterrichtsgestaltung in
Form von monatlichen Vorspielen und Schülerkonzerten
bleibt hiervon unberührt, da diese Veranstaltungen Teil des
Unterrichts sind.

* * * *



Über die instrumentale Ausbildung hinaus ist die Teilnahme
an den Ergänzungsfächern, wie Blas- und Streichorchester,
Kammermusik- und Bläsergruppen, Orffsches Schulwerk,
Theorie/ Harmonielehre (siehe aktuelle Liste), verbindlicher
Teil des Unterrichts.

* * * *

Die Schülerin/der Schüler der Wetzlarer Musikschule, die/der
bei einer musikalischen Veranstaltung außerhalb der
Musikschule ausdrücklich als Schülerin/Schüler solistisch
oder in kammermusikalischer Besetzung mitwirken möchte,
ist verpflichtet, sich mit der betreffenden Lehrkraft oder der
Schulleitung über das Vortragsstück abzustimmen.

* * * *

Die für den Unterricht erforderlichen Lehrmittel (Instrumente,
Noten usw.) werden von den Eltern angeschafft. Es empfiehlt
sich, vorher den Rat der Lehrkraft einzuholen. Eine
beschränkte Anzahl von musikschuleigenen Instrumenten
kann im Sekretariat der Musikschule gegen eine monatliche
Leihgebühr ausgeliehen werden.

* * * *

Vernachlässigung des Unterrichts, ungenügende
Leistungen, ungebührliches Verhalten der Schülerin/des
Schülers oder Nichtzahlung des Schulgeldes berechtigen
nach Verwarnung die Schulleitung zum Ausschluss der
Schülerin/des Schülers aus der Musikschule. Der gesetzliche
Vertreter hat das Einspruchsrecht beim Vorstand der
Wetzlarer Musikschule.

Der Vorstand

Wetzlarer Musikschule e. V.
Schillerplatz 8
35578 Wetzlar

Tel.: 06441 - 4 26 69
Fax: 06441 - 4 39 12

E-Mail: Musikschule-Wetzlar@t-online.de
www.wetzlarer-musikschule.de

S c h u l o r d n u n g

- gültig ab 1. März 1998 -


